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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. ZPO: Mitteilung neuer Angriffs- oder Verteidigungsmittel 
Beschluss vom 26.10.2023, Az: III ZR 184/22  

2. GBV, DSGVO: Umschreibung des Grundbuchsblatts nach Löschung einer 
Zwangseintragung 
Beschluss vom 21.09.2023, Az: V ZB 17/22  

3. GB: Schadensersatzansprüche in der werkvertraglichen Leistungskette  
Urteil vom 09.11.2023, Az: VII ZR 92/20  

4. BGB: Verbrauchervertrag im Sinne von § 650i Abs. 1 Fall 1 
Urteil vom 26.10.2023, Az: VII ZR 25/23  

5. FamFG: Nachträgliche Zulassung der Rechtsbeschwerde nach Anhörungsrüge 
Beschluss vom 18.10.2023, Az: XII ZB 169/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

 

  
1. ZPO: Mitteilung neuer Angriffs- oder Verteidigungsmittel 

Beschluss vom 26.10.2023, Az: III ZR 184/22 
Bringt eine Partei auf einen richterlichen Hinweis ein neues entscheidungserhebliches 
Angriffs- oder Verteidigungsmittel vor, ist dies der anderen Partei mitzuteilen und das 
Vorbringen, mit dem diese dem neuen Angriffs- oder Verteidigungsmittel entgegen-
tritt, gleichfalls zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. September 2011 - 
VI ZR 5/11, NJW-RR 2011, 1558 Rn. 5). 
 

  

2. GBV, DSGVO: Umschreibung des Grundbuchsblatts nach Löschung einer 
Zwangseintragung 
Beschluss vom 21.09.2023, Az: V ZB 17/22 
Der von einer rechtmäßig zustande gekommenen Zwangseintragung in dem Grund-
buch Betroffene hat nach deren Löschung keinen Anspruch auf Umschreibung des 
Grundbuchblattes; ein solcher Anspruch ergibt sich weder aus einer entsprechenden 
Anwendung des § 28 GBV oder aus Art. 17 DS-GVO noch unmittelbar aus den 
Grundrechten. 
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3. GB: Schadensersatzansprüche in der werkvertraglichen Leistungskette  
Urteil vom 09.11.2023, Az: VII ZR 92/20 
1. In der werkvertraglichen Leistungskette kann der Hauptunternehmer gegenüber dem 
Nachunternehmer gemäß § 634 Nr. 4 BGB in Verbindung mit § 280 Abs. 1 und 3 , § 
281 BGB den Schaden ersetzt verlangen, der ihm dadurch entsteht, dass er wegen der 
mangelhaften Werkleistung des Nachunternehmers seinerseits Mängelansprüchen sei-
nes Bestellers ausgesetzt ist. Hat der Hauptunternehmer in diesem Fall einen vom Be-
steller geltend gemachten Anspruch auf Kostenvorschuss gemäß § 634 Nr. 2 , § 637 
Abs. 3 BGB durch Zahlung erfüllt, kann er im Wege des Schadensersatzes gemäß § 
634 Nr. 4 BGB in Verbindung mit § 280 Abs. 1 und 3 , § 281 BGB vom Nachunter-
nehmer Zahlung in Höhe des geleisteten Kostenvorschusses verlangen. 
 
2. Der Umstand, dass der vom Hauptunternehmer ersetzt verlangte Schaden darin 
liegt, dass er mit dem Kostenvorschuss noch keine endgültige, sondern eine zweckge-
bundene Zahlung an seinen Besteller geleistet hat, über deren Verwendung nach Män-
gelbeseitigung abzurechnen ist, ist allerdings im Wege der Vorteilsausgleichung zu be-
rücksichtigen und kann zu einer Begrenzung des Umfangs seines Schadensersatzan-
spruchs gegen den Nachunternehmer führen. 
 
Ob und in welcher Weise die Vorteilsausgleichung zu erfolgen hat, richtet sich im 
Grundsatz danach, ob der Besteller dem Hauptunternehmer bereits eine Abrechnung 
über die Verwendung des Kostenvorschusses erteilt hat. 
 
 
a) Hat der Besteller dem Hauptunternehmer noch keine Abrechnung erteilt, kann der 
Nachunternehmer im Wege des Zurückbehaltungsrechts gemäß § 273 BGB durchset-
zen, dass der Schadensersatz an den Hauptunternehmer in entsprechender Anwendung 
des § 255 BGB nur Zug um Zug gegen Abtretung der aus der Vorschusszahlung fol-
genden Ansprüche des Hauptunternehmers gegen den Besteller auf Abrechnung sowie 
gegebenenfalls Rückzahlung zu leisten ist. 
 
 
b) Hat der Besteller dem Hauptunternehmer dagegen bereits eine inhaltlich zutreffende 
Abrechnung erteilt und ist der Vorschussbetrag danach vollständig zur Mängelbeseiti-
gung verbraucht worden, kommt eine Vorteilsausgleichung im Verhältnis des 
Hauptunternehmers zum Nachunternehmer nicht (mehr) in Betracht. Besteht nach er-
teilter Abrechnung ein noch nicht erfüllter Rückzahlungsanspruch des Hauptunterneh-
mers gegen den Besteller, kann der Nachunternehmer im Wege des Zurückbehaltungs-
rechts gemäß § 273 BGB durchsetzen, dass der Schadensersatz an den Hauptunterneh-
mer in entsprechender Anwendung des § 255 BGB nur Zug um Zug gegen Abtretung 
dieses Anspruchs zu leisten ist. Ist es bereits zu einer vollständigen oder teilweisen 
Rückzahlung an den Hauptunternehmer gekommen, ist der zurückgezahlte Betrag von 
Amts wegen auf den vom Nachunternehmer in Geld zu leistenden Schadensersatz an-
zurechnen und führt zu dessen Verringerung. 
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3. Den Hauptunternehmer trifft in diesem Fall eine sekundäre Darlegungslast für die 
anspruchsmindernden Vorteile, die sich daraus ergeben, dass er an seinen Besteller ei-
nen Kostenvorschuss wegen der mangelhaften Werkleistung seines Nachunternehmers 
geleistet hat. Ihm obliegt es deshalb insbesondere darzulegen, ob der Besteller bereits 
eine Abrechnung über die Verwendung des Kostenvorschusses erteilt hat, und gegebe-
nenfalls nähere Angaben zum Inhalt und Ergebnis der Abrechnung machen. 
 

  

4. BGB: Verbrauchervertrag im Sinne von § 650i Abs. 1 Fall 1 
Urteil vom 26.10.2023, Az: VII ZR 25/23 
Bei der Beurteilung, ob es sich um einen Verbraucherbauvertrag im Sinne von § 650i 
Abs. 1 Fall 1 BGB handelt, kommt es nicht auf die Gesamtheit aller dem Unternehmer 
sukzessive im Verlauf der Bauarbeiten erteilten selbständigen Aufträge an. 
 

  

5. FamFG: Nachträgliche Zulassung der Rechtsbeschwerde nach Anhörungsrüge 
Beschluss vom 18.10.2023, Az: XII ZB 169/23 
a) Die nachträgliche Zulassung der Rechtsbeschwerde auf die Anhörungsrüge eines 
Verfahrensbeteiligten gemäß § 44 FamFG kommt u.a. dann ausnahmsweise in Be-
tracht, wenn das Beschwerdegericht bei seiner ursprünglichen Entscheidung über die 
Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde auf die Zulassungsentscheidung bezogenen 
Vortrag der Verfahrensbeteiligten verfahrensfehlerhaft übergangen hat (im Anschluss 
an Senatsbeschluss vom 14. Juni 2023 - XII ZB 517/22 - FamRZ 2023, 1646). 
 
b) Das Rechtsmittelgericht ist nicht an die Beurteilung der Vorinstanz zur Zulässigkeit 
und Begründetheit der Anhörungsrüge gebunden, sondern hat dessen Entscheidung, 
aufgrund einer Anhörungsrüge das Verfahren fortzuführen, darauf zu überprüfen, ob 
die Anhörungsrüge statthaft, zulässig und begründet war (Anschluss an BGH Urteil 
vom 7. Februar 2023 - VI ZR 137/22 - NJW 2023, 1718). 
 
  

 

 


